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Executive Summary: 
 
Die Frist des Gesetzgebers zur Umsetzung von Barrierefreiheit läuft am 
31.12.2015 ab – es geht also um die Dringlichkeit der Maßnahmen. 
 
Am Punkt bringt es unter Anderem Bundesbehindertenanwalt Dr. Erwin 
Buchinger:  
 
„Es stellt sich nicht mehr die Frage des „Ob“, sondern es gehe jetzt um das 
„Wann“. 
 
Im Sinne von Inklusion sei es längst gesellschaftlicher Konsens, dass niemand 
mehr durch Stufen, fehlende Rampen, Behindertentoiletten, Bodenleitsysteme 
oder Hilfsmittel für Hörbehinderte behindert werde.“ 
 
„Barrierefreie Arztpraxen, Geschäfte, Rathäuser, Freizeiteinrichtungen bedeuten 
nicht nur mehr Komfort für alle, sondern bringen auch mehr Kundenfrequenz.  
Was im öffentlichen Bewusstsein noch nicht angekommen ist, ist die Tatsache, 
dass es nicht nur um die klassische Toilette für Rollstuhlfahrer geht. Die 
Gruppe der Betroffenen ist viel größer: Sehbehinderte, Hörbehinderte, 
Gehbehinderte und auch Personen, die sich nicht so schnell orientieren 
und zurechtfinden“ 
 
 
In Österreich leben rund 1,6 Millionen Menschen, ca. 20 % der Bevölkerung mit 
irgendeiner Art von Behinderung (1 Mio. mit Mobilitätseinschränkungen, darunter 
50.000 Rollstuhlfahrer; 0,3 Mio. mit starker Sehbeeinträchtigung; 0,2 Mio. mit 
psychischen/neurologischen Beeinträchtigungen; weitere 0,2 Mio. mit starker 
Hörbeeinträchtigung; und 0,1 Mio. mit Lernschwierigkeiten) 
 
Die Komplexität der Materie wird alleine schon durch die weiter unten 
angeführten Internationalen Vereinbarungen, Richtlinien, Gesetzen, 
Verordnungen und Normen erkennbar. 
 
 
Wir haben uns bemüht, 2 Herangehensweisen zu skizzieren. 
 
Aus Sicht einer möglichen Haftung: 
Thema: Gebrauchstauglichkeit des Gebäudes und Betriebssicherheit 

 
Aus zivilrechtlicher Sicht (Frage nach „2016-Konformität“): 
Thema: Bei Verstößen gegen das BGStG können schadenersatzrechtliche 
Ansprüche geltend gemacht werden*. 
 
 
* Bevor Klage geführt werden kann, ist zwingend ein Schlichtungsverfahren beim 
Bundessozialamt durchzuführen.  

  



 
 

 
 

Internationale Vereinbarungen 

UN-Behindertenrechtskonvention: 
Basierend auf der Universal Declaration of Human Rights (UDHR) 
UN-Menschenrechtscharta (AEMR) 
 

Am 13. 12. 2006 hat die 61. Generalversammlung der Vereinten Nationen 
das „Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen 
mit Behinderungen“ (UN-Convention on the Rights of Persons with 
Disabilities — CRPD) beschlossen. 

Art ikel 21 dieser UN-Behindertenrechtskonvention erkennt u.a . das Recht von behinderten 
Menschen an, sich Informationen und Gedankengut frei zu beschaffen, zu empfangen und 
weiterzugeben. Im Artikel 9 Absatz 1 verpfl ichtet die UN-Behindertenrechtskonvention ihre 
Unterzeichnerstaaten, geeignete Maßnahmen zu treffen, um für Menschen mit Behinderungen 
gleichberechtigt mit anderen den Zugang zur physischen Umwelt … , sowie zu anderen 
Einrichtungen und Diensten, die der Öffentl ichkeit in städtischen und ländlichen Gebieten offen 

stehen oder für sie bereit gestellt werden, zu gewährleisten . 

Article 9 - Accessibility 
1. To enable persons with disabilities to live independently and participate fully in all aspects of life, States Parties 
shall take appropriate measures to ensure to persons with disabilities access, on an equal basis with others, to the 
physical environment, to transportation, to information and communications, including information and communications 
technologies and systems, and to other facilities and services open or provided to the public, both in urban and in 
rural areas. These measures, which shall include the identification and elimination of obstacles and barriers to 
accessibility, shall apply to, inter alia: 

a. Buildings, roads, transportation and other indoor and outdoor facilities, including schools, housing, medical 
facilities and workplaces; 

b. Information, communications and other services, including electronic services and emergency services. 

Article 21 - Freedom of expression and opinion, and access to information 
States Parties shall take all appropriate measures to ensure that persons with disabilities can exercise the right to 
freedom of expression and opinion, including the freedom to seek, receive and impart information and ideas on an 
equal basis with others and through all forms of communication of their choice, as defined in article 2 of the present 
Convention, including by: 

a. Providing information intended for the general public to persons with disabilities in accessible formats and 
technologies appropriate to different kinds of disabilities in a timely manner and without additional cost; 

b. Accepting and facilitating the use of sign languages, Braille, augmentative and alternative communication, and 
all other accessible means, modes and formats of communication of their choice by persons with disabilities 
in official interactions; 

c. Urging private entities that provide services to the general public, including through the Internet, to provide 
information and services in accessible and usable formats for persons with disabilities; 

d. Encouraging the mass media, including providers of information through the Internet, to make their services 
accessible to persons with disabilities; 

e. Recognizing and promoting the use of sign languages. 

 
Österreich hat diese UN-Behindertenrechtskonvention im Sommer 2008 
ratifiziert (BGBL. III Nr. 155/2008). Seit dem innerstaatlichen Inkrafttreten der 
Konvention am 26.10.2008 sind Bund, Länder und Gemeinden gleichermaßen 
verpflichtet, diese Konvention in Österreich umzusetzen. 
 
  



 
 

 

 

Europäisches Recht: 
Die UN-Convention on the Rights of Persons with Disabilities — CRPD ist 
am 5. Jänner 2011 als gesamte Konvention, in das geltende Europäische Recht 
übergegangen. Sie ist nicht nur das 1. Regelwerk  das die EU im gesamten 
Umfang als Rechtsmaterie übernommen hat, sie wurde auch von allen EU-
Staaten gleichlautend ratifiziert, obwohl nur 20 von 27 Staaten erforderlich 
gewesen wären. (Siehe dazu: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-11-
4_en.htm) 

 
Was bedeutet nun dieser geltende Status der UN-Konvention als 
Gemeinschafts-Recht in der EU? 
 
Rechtlich können seither nicht nur auf Basis der UN-Konvention, sondern auch 
auf Basis europäischen Rechtes, Klagen bis zu den obersten Gerichten 
geführt werden.  
 
Wie dies in der Praxis aussehen kann ist zurzeit unklar, da es noch keine 
anhängigen Verfahren in dieser Rechtsmaterie gibt. Theoretisch sind jedoch 
Klagen von BürgerInnen gegenüber Gemeinden, Städten, Gebietskörperschaften 
oder ausgegliederten Organisationen u.dgl. vor dem Internationalen Gerichtshof 
in Straßburg und vor dem europäischen Gerichtshof in Luxemburg denkbar.  
 
Für JuristInnen aus dem Gleichstellungsrecht sind nach Anfrage bei 
Arbeitstreffen, z.B. Klagen gegen gesetzliche Quotenregelungen oder 
Ausnahmebestimmungen die Menschen mit einer Behinderung unmittelbar 
diskriminieren, denkbar. 
 
 

Weitere Europäische Vereinbarungen – Europäische Union: 
 
 
Richtlinie 2000/43/EG zur Anwendung des Gleichbehandlungsgrundsatzes 

ohne Unterschied der verschiedenen Menschen. 
 
Richtlinie 2000/78/EG zur Festlegung eines allgemeinen Rahmens für die 

Verwirklichung der Gleichbehandlung in Beschäftigung und Beruf 
(Diskriminierungsverbot) 

 
Richtlinie 2004/113/EG zur Verwirklichung der Gleichbehandlung von Männern 

und Frauen beim Zugang zu und bei der Versorgung mit Gütern und 
Dienstleistungen. Ein unionsweit einheitliches Niveau des Schutzes vor 
Diskriminierung und eine Anpassung der bestehenden 
Rechtsvorschriften in allen Mitgliedstaaten. 

  



 
 

 
 
Europäische Strategie zugunsten von Menschen mit Behinderungen 2010-
2020: 
Erneuertes Engagement für ein barrierefreies Europa 
{SEK(2010) 1323} 
{SEK(2010) 1324} 
 
Die Strategie legt den Schwerpunkt auf die Beseitigung von Barrieren. Die 
Kommission hat hierzu acht wesentliche Aktionsbereiche festgelegt: 
„Barrierefreie Erschließung und Nutzung“  (aktuelle sinngemäße Übersetzung, 
hier: Accessibility = Zugänglichkeit), Teilhabe, Gleichstellung, Beschäftigung, 
allgemeine und berufliche Bildung, sozialer Schutz, Gesundheit und Maßnahmen 
im Außenbereich. 
 
 
Ad Zugänglichkeit/Nutzbarkeit: 
Es gilt, für Menschen mit Behinderungen den gleichberechtigten Zugang zur 
physischen Umwelt, zu Verkehrsmitteln, Informations- und 
Kommunikationstechnologien und -systemen (IKT) sowie zu anderen 
Einrichtungen und Diensten zu gewährleisten. 
 
 

 
 
 
  



 
 

 
 

Österreichische Gesetze: 
 

BGBl. Nr. 1/1930,  Österreichisches Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG), 
Ausgegeben am 13. August 1997 
 
87. Bundesverfassungsgesetz, mit dem das Bundes-Verfassungsgesetz 
geändert wird: 
 
Der Nationalrat hat beschlossen: 
Das Bundes-Verfassungsgesetz, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 64/1997, 
wird wie folgt geändert: 
1. Art. 7 Abs. 1 wird wie folgt ergänzt: 
„Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. Die Republik (Bund, Länder und 
Gemeinden) bekennt sich dazu, die Gleichbehandlung von behinderten und nichtbehinderten 
Menschen in allen Bereichen des täglichen Lebens zu gewährleisten.“ 
 

In dieser Staatszielbestimmung sind zur Umsetzung Bund, Länder und 
Gemeinden in der gleichen Rangordnung angeführt. Somit sind diese Organe 
der Republik bereits seit 1997, gemäß Bundesverfassung, zur Gleichbehandlung 
verpflichtet. 

 
 
 

BGBl. I Nr. 82/2005, Bundes-Behindertengleichstellungsgesetz (BGStG): 
Mit 1. Jänner 2006 ist das Bundes-Behindertengleichstellungsgesetz (BGStG) in 
Kraft getreten. Ziel dieses Bundesgesetzes ist es, die Diskriminierung von 
Menschen mit Behinderungen zu beseitigen oder zu verhindern und damit die 
gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderungen am Leben in der 
Gesellschaft zu gewährleisten und ihnen eine selbstbestimmte Lebensführung 
zu ermöglichen.  
 
 
Unter das Diskriminierungsverbot fällt auch mangelnde Barrierefreiheit, die 
folgendermaßen definiert wird: 
 
Barrierefrei sind bauliche und sonstige Anlagen, Verkehrsmittel, technische 
Gebrauchsgegenstände, Systeme der Informationsverarbeitung sowie andere 
gestaltete Lebensbereiche, wenn sie für Menschen mit Behinderungen in der 
allgemein üblichen Weise, ohne besondere Erschwernis und grundsätzlich ohne 

fremde Hilfe zugänglich und nutzbar sind. 
 
  



 
 

 
 
Zumutbarkeitsprüfung  
Bei der Beurteilung zur Beseitigung von Barrieren im Altbestand, ist eine 
Zumutbarkeitsprüfung vorgesehen. Ob die Beseitigung einer Barriere zumutbar ist, 
hängt unter anderem davon ab von:  

- dem Aufwand der mit der Beseitigung verbunden ist  

- der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des Unternehmens, wobei Förderungen 
zu beachten sind  

- der Zeit, die seit In-Kraft-Treten des Gesetzes vergangen ist  

- der Auswirkung auf allgemeine Interessen behinderter Personen 

 
Selbst wenn die Beseitigung der Barriere unzumutbar ist, sind dennoch zumutbare 
Maßnahmen zu ergreifen, um zumindest eine maßgebliche Verbesserung der 
Situation der betroffenen Person, im Sinne einer größtmöglichen Annäherung an 
eine Gleichbehandlung, zu bewirken = sogenannte positive Maßnahmen. 
 

 

Bevor allerdings eine Klage bei Gericht eingebracht werden kann, ist zwingend  ein 

Schlichtungsverfahren beim Bundessozialamt durchzuführen. Eine gerichtliche Klage 

ist nur zulässig, wenn nicht längstens innerhalb von 3 Monaten ab Einleitung des 

Schlichtungsverfahrens eine gütliche Einigung erzielt worden ist. (siehe Anhang 1) 



 
 

 
 
Geltungsbeginn  
Bis auf die im Gesetz angeführten Ausnahmen und Übergangsbestimmungen, gilt das 
BGStG im Rahmen seines spezifischen Geltungsbereiches lt. §2 seit 1.1.2006. 
Z.B. gilt als Übergangsbestimmung:  
Für die Beseitigung von Barrieren in „alten“ Bauwerken, bei Verkehrsanlagen, 
Verkehrseinrichtungen sowie Schienenfahrzeugen, die vor dem 1.1.2006 genehmigt 
wurden, ist eine Übergangsfrist bis zum 31.12.2015 vorgesehen. 
Folglich ist das BGStG ab 1.1.2016 in seinem vollen Umfang gültig. 
 
Geringfügiger Aufwand  
Die oben dargestellten Übergangsbestimmungen gelten nicht, wenn zur Beseitigung 
der Barrieren lediglich ein geringfügiger Aufwand erforderlich ist.  
Seit 1.1.2013 gilt ein Aufwand bis zu € 5.000,-- als geringfügig. Diese Grenze fällt mit 
dem 1.1.2016! 
 
Rechtsfolgen bei Verletzung des Diskriminierungsverbots 
Bei einer Belästigung gemäß § 5 Abs. 4 hat die betroffene Person gegenüber 
der Belästigerin oder dem Belästiger jedenfalls Anspruch auf Ersatz des 
erlittenen Schadens. Neben dem Ersatz eines allfälligen Vermögensschadens 
hat die betroffene Person zum Ausgleich der erlittenen persönlichen 
Beeinträchtigung Anspruch auf angemessenen Schadenersatz, mindestens 
jedoch auf € 1.000,00. 
 
 

ArbeitnehmerInnenschutzgesetz BGBl. I Nr. 136/2001 in der Fassung 
2002 
Gesetzliche Regelungen für ArbeitnehmerInnen und Bundesbedienstete: 
Für MitarbeiterInnen geltende Bestimmungen sind das ArbeitnehmerInnen-
schutzgesetz (AschG) BGBl. I Nr. 136/2001 in der Fassung 2002, die B-AStV 
Bundes–Arbeitsstättenverordnung (B-AStV) und das Bundesbeschäftigten-
schutzgesetz (B-BSG). 
 
Aus Stellungnahmen zusammengefasst (kursiv gestellt), gilt in diesem 
Zusammenhang: 
Für den Gesundheitsschutz, Absturzgefahren und die Sicherheit von 
behinderten NutzerInnen gilt das gleiche Sicherheitsniveau wie für 
nichtbehinderte Personen. 
 
Gemäß §17 AschG ist jeder Arbeitgeber, jede Arbeitgeberin dazu verpflichtet, 
regelmäßige Eigenüberprüfungen von Verkehrswegen, Fluchtwegen und 
anderen Sicherheitseinrichtungen per Augenschein vorzunehmen und zu 
dokumentieren.  
Für Gebäudeteile oder Sitzungssäle in denen (durch Brandfall, 
Naturkatastrophen, u.ä) die Evakuierung behinderter Personen gelöst werden 
muss, gibt es gemäß §7 eine Rangordnung der jeweiligen Maßnahmen, wobei 
jene, bei der Menschen Menschen retten, in der Rangordnung am Schluss 
steht. Das bedeutet, dass die technische Lösung (bauliche Maßnahme) prioritär 
zu den organisatorisch/betrieblichen Maßnahmen umzusetzen ist. 
Daher müssen für behinderte Personen Maßnahmen getroffen werden, um ein 
selbständiges sicheres Flüchten gewährleisten zu können. 
  



 
 

 
 

Gebrauchstauglichkeit des Gebäudes und Betriebssicherheit: 
 
Unabhängig vom Konsensschutz gilt für konsensgemäß errichtete Gebäude, die 
Verpflichtung zur Erhaltung der gebrauchstauglichen Gebäudezustandes, 
durch den Gebäudebetreiber. 
 
Der Gebäudeeigentümer, aber auch dessen Verwalter, trifft somit eine 
besondere Verpflichtung, für eine gefahrlose Benützung des Gebäudes Sorge 
zu tragen. Diese haben Garantenstellung1 insbesondere gegenüber Dritten im 
Gebäude und haften nicht nur für einen von ihm aktiv herbeigeführten Erfolg, 
sondern auch für die Unterlassung der Erfolgsabwendung.  
Der Gebäudeeigentümer ist somit verpflichtet, alle Gänge, Treppen und Teile 
des Hauses, die zu einer ordnungsgemäßen Nutzung erforderlich sind, in 
einem, für Dritte verkehrssicheren und gefahrlosen Zustand zu erhalten. Der 
Haftungsmaßstab orientiert sich, insbesondere bei der Nutzungssicherheit, am 
Stand der Technik. Demzufolge ist eine regelmäßige Nachrüstung des 
Gebäudes nach Maßgabe der technischen Entwicklung erforderlich 
(dynamische Betrachtung). 
 

Weitere Gesetze in Österreich: (ohne Bauordnungen (BO)) 
 
Gleichbehandlungsgesetz (GlBG) 
Bundesgesetz über die Gleichbehandlungskommission und die 
Gleichbehandlungsanwaltschaft – GBK/GAW-Gesetz 
Gleichbehandlungskommissions-Geschäftsordnung 
Bundes-Gleichbehandlungsgesetz 
§§ 7a bis 7r Behinderteneinstellungsgesetz (BEinstG) 
§ 1d Versicherungsvertragsgesetz (VersVG) 
Erlass Nr.: BMASK-461.304/0011-VII/A/2/2013 betreffend "Arbeitsstätten - 
Kennzeichnungen nach Kennzeichnungsverordnung (KennV) und ÖNORM EN ISO 7010  
Aufzugssicherheitsverordnung 
 
Wien: 
Wiener Gleichbehandlungsgesetz (W-GBG) 
Vertragsbedienstetenordnung (VBO): §§ 4a-4d, 54a-54k 
Dienstordnung (DO): §§ 18a-18c, 67b-67j 
Wiener land- und forstwirtschaftliches Gleichbehandlungsgesetz 
Wiener Pflichtschullehrerinnen-Schlichtungsverfahrens-Gesetz 
Wiener Antidiskriminierungsgesetz (Wr ADG) 
Niederösterreich: 
Niederösterreichisches Gleichbehandlungsgesetz 
Niederösterreichische Landarbeitsordnung: §§ 1 bis 5 und 240 bis 247 
Niederösterreichisches Antidiskriminierungsgesetz 
 
  
                                                 
1 Garantenstellung: Man macht sich strafbar, wenn man durch sein Handeln gegen ein Strafgesetz 
verstößt. Bei gewissen Tatbeständen wird indes das Nichtstun bestraft. Allgemein gilt: Wer nichts 
unternimmt, um einen vom Gesetz verbotenen Sachverhalt zu verhindern, macht sich strafbar, wenn er 
rechtlich dafür einzustehen hat, dass der Tatbestand nicht eintritt. 



 
 

 

 
 
Burgenland: 
Landes-Gleichbehandlungsgesetz (L-GBG) 
Burgenländisches Antidiskriminierungsgesetz (Bgld. ADG) 
Burgenländische Landarbeitsordnung (LArbO): §§ 232b bis 232t  
Kärnten: 
Kärntner Gleichbehandlungsgesetz (K-LGBG) 
Alle anderen Gründe: Kärntner Antidiskriminierungsgesetz (K-ADG) 
§§ 23 bis 32 Kärntner Landarbeitsordnung (K-LArbO) 
Oberösterreich: 
Oberösterreichisches Landes-Gleichbehandlungsgesetz (Oö. L-GBG) 
Oberösterreichisches Gemeinde-Gleichbehandlungsgesetz (Oö. G-GBG) 
Oberösterreichische Antidiskriminierungsgesetz (Oö. ADG) 
Oberösterreichisches Diensthoheitsgesetz - Schlichtungen in der Schule 
Oberösterreichische Landarbeitsordnung: §§ 112 bis 113i und 241 bis 247 
Salzburg: 
Salzburger Gleichbehandlungsgesetz (S.GlBG) 
Salzburger Landarbeitsordnung 1995 (LArbO 1995): §§ 134a bis 134j und 258a bis 
263 
Steiermark: 
Landes-Gleichbehandlungsgesetz (L-GBG) 
Landes-Gleichbehandlungsgesetz (L-GBG): Landes-Gleichbehandlungsgesetz (L-
GBG) 
Steiermärkische Landarbeitsordnung 2001(STLAO 2001)Steiermärkische 
Landarbeitsordnung 2001(STLAO 2001): §§ 15 bis 17 und 295 bis 301 
Tirol: 
Landes-Gleichbehandlungsgesetz 2005 (L-GlBG 2005) 
Gemeinde-Gleichbehandlungsgesetz 2005 (G-GlBG 2005) 
Tiroler Landeslehrer-Diensthoheitsgesetz: §§ 20 bis 35  
Tiroler Landarbeitsordnung 2000 (LAO 2000): §§ 62 bis 67 und 272 bis 280 
Tiroler Antidiskriminierungsgesetz 2005 (TADG 2005) 
Vorarlberg: 
Antidiskriminierungsgesetz (ADG) 
 
 
  



 
 

 
 

Gesetzlicher Überblick Barrierefrei-Maßnahmen –Rechtlicher 
Stufenbau 
 
 
 
 
 
Rechtlicher Stufenbau der Bauordnung 
 . BauVO 
  BauG (Baugesetz; Bautechnikerordnung) 
    Basiert auf OIB-RL 4 
    Basiert auf ÖNORM B 1600 
    Basiert auf ÖNORM V 2105 
 
 
 
 

OIB-RL 4 (Österreichisches Institut für Bautechnik-Richtlinie 4) 
 
In Punkt 8 sind zusätzliche Anforderungen für barrierefreie auszugestaltende 
Bauwerke festgelegt. Diese sind im Burgendland aufgrund § 30 der BO 
verpflichtend einzuhalten. 
 
 
Auszug aus der OIB-RL 4 (Ausgabe Oktober 2011) 

8.3 Barrierefreie Nicht-Wohngebäude 

Für barrierefreie Nicht-Wohngebäude gelten der Punkt 8.1 der OIB-Richtlinie 4 
und zusätzlich folgende Punkte der ÖNORM B 1600: 

- 5.8 Anordnung von Rollstuhlplätzen in Kultur-, Freizeit-, Sport- und 
Versammlungsstätten 

- 5.9 Umkleidekabinen, Duschen und Bäder 

- 9 Kennzeichnung 

 

8.3.2 Nach Maßgabe der Größe und des Verwendungszweckes des Bauwerkes 
müssen Erschließungsflächen im Gebäude und die dem Gebäude 
zugeordneten Außenerschließungsflächen mit taktilen, visuellen oder 
akustischen Leitsystemen ausgestattet werden, die wesentliche 
Informationen und Orientierungshilfen für Besucher und Kunden anbieten. 

 
 
  



 
 

 

 

Normen (Auszug): 
 
 
ÖNORM B 1600 
In der ÖNORM B 1600 sind die "Planungsgrundlagen für das Barrierefreie Bauen" 
definiert (z.B. Gehsteige, Rampen, Eingangsbereiche und Türen). 
 
Die nachstehenden ÖNORMEN B 1601 bis B 1603 sind in Verbindung mit der (Basis-)ÖNORM B 1600 
anzuwenden: 

ÖNORM B 1601: beinhaltet die "Planungsgrundlagen für barrierefreie 
Gesundheitseinrichtungen, unterstützende Wohn- und Arbeitsstätten". 

ÖNORM B 1602: behandelt das Thema "Barrierefreie Bildungseinrichtungen". 
ÖNORM B 1603: beinhaltet die "Planungsgrundlagen für barrierefreie Tourismus- 

und Freizeiteinrichtungen". 
 
ÖNORM EN 81-70: "Sicherheitsregeln für die Konstruktion und den Einbau von 

Aufzügen - Besondere Anwendungen für Personen- und Lastenaufzüge 
Teil 70: Zugänglichkeit von Aufzügen für Personen einschließlich 
Personen mit Behinderungen" 

ÖNORM V 2105: "Technische Hilfen für sehbehinderte und blinde Menschen,  
Tastbare Beschriftungen und Informationssysteme" 
Sie enthält die Bestimmungen zur Kennzeichnung von Wegen und 
Hindernissen mit taktilen Bodeninformationen. 

ÖNORM A 3011: Teil 3: "Grafische Symbole für die Öffentlichkeitsinformation" 
Sie enthält grafische Symbole zur Kennzeichnung behindertengerechter 
Einrichtungen und Anlagen. 

ÖNORM A 3012: "Visuelle Leitsysteme für die Öffentlichkeitsinformation" 
Sie enthält Regeln zur Gestaltung von Informationselementen. 

 
 
 
  



 
 

 
 

Anhang 1: Einleitung eines Schlichtungsverfahrens gem. § 14 
BGStG (Auszug) 
 

 


